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§ 76 KartG 2005 Bestellung
 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

1. (1)Der Bundeskartellanwalt und der Bundeskartellanwalt-Stellvertreter werden vom Bundespräsidenten jeweils

für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Die Wiederbestellung ist zulässig.

2. (2)Die Bestellung des Bundeskartellanwalts erfolgt auf Vorschlag der Bundesregierung, die Bestellung des

Bundeskartellanwalt-Stellvertreters auf Vorschlag des Bundesministers für Justiz.

3. (3)Dem Vorschlag der Bundesregierung und dem Vorschlag des Bundesministers für Justiz hat jeweils eine

Ausschreibung zur allgemeinen Bewerbung durch den Bundesminister für Justiz voranzugehen. Die öffentliche

Ausschreibung ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen.
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